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Vorwort 

Mit einer so genannten Torpedoklage will der Kläger die Rechtshängig-
keitssperre des Art. 27 EuGVVO auslösen, um den Erfolg einer möglichen 
Klage des Gegners zu verzögern oder faktisch zu entwerten. Diese Pro-
zesstaktik kann vor allem dann aufgehen, wenn vor einem „langsamen“ 
Gericht geklagt wird. Die damit verbundenen Rechtsfragen gehen über die 
konkrete Konstellation und die Rolle des Instituts des Rechtsmissbrauchs 
hinaus: Sie verweisen insbesondere auf die Bedeutung der Gewährleistung 
effektiven Rechtsschutzes im grenzüberschreitenden Fall und das Verhält-
nis der Rechtshängigkeitssperre zu anderen Instrumenten der Verfahrens-
koordination. Die vorliegende Studie schlägt daher den Bogen von der zi-
vilprozessualen Thematik zur Relevanz des grundrechtlichen Justizgewäh-
rungsanspruchs für die Regelung der Koordination paralleler Verfahren.  

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2010 vom Fachbereich Rechts-
wissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
als Dissertation angenommen. Gesetzgebung, Literatur und Rechtspre-
chung sind auf dem Stand vom Mai 2010. 

Mein herzlicher Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. 
Dr. Joachim Zekoll, LL.M., der mich in jeder Phase des Projekts umfas-
send unterstützt, beraten und bestärkt hat. Nicht zuletzt sein Vertrauen war 
für die Entstehung der Arbeit maßgebend. Herzlich bedanken möchte ich 
mich ebenfalls bei Herrn Prof. Dr. Harald Koch, der mir über die Zweitbe-
gutachtung hinaus wertvolle inhaltliche Anregungen gegeben hat. 

Der Friedrich-Ebert-Stiftung danke ich für die Förderung durch ein 
Promotionsstipendium. Insbesondere Herrn Dr. Martin Gräfe bin ich für 
die umfangreiche Betreuung dankbar, die ich während meiner Zeit als Sti-
pendiatin erfahren habe.  

Den Direktoren des Max-Planck-Instituts für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht in Hamburg, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Basedow, 
LL.M., Herrn Prof. Dr. Holger Fleischer, LL.M., Dipl.-Kaufm. und Herrn 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann, FBA FRSE, bin ich nicht 
nur für die Aufnahme in die Schriftenreihe zu Dank verpflichtet, sondern 
ihnen und dem Institut außerdem für die Möglichkeit, in der Institutsbib-
liothek in Hamburg als Gast zu forschen und die hervorragenden Arbeits-
möglichkeiten dort zu nutzen. Das Max-Planck-Institut war zudem an der 
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sehr guten Betreuung der Veröffentlichung beteiligt, gemeinsam mit dem 
hierfür ebenfalls hervorzuhebenden Verlag Mohr Siebeck. 

Freunde und Familie sind den mit und während dieser Arbeit zurückzu-
legenden Weg auf persönliche Weise mitgegangen. Ihnen allen danke ich 
sehr für ihre jeweils unverzicht- und unverwechselbaren Beiträge. Beson-
ders bedanken möchte ich mich bei Stefanie Jeschke und Birthe Kretsch-
mer für ihre freundschaftliche Ermutigung, verlässliche Aufheiterung und 
für die hartnäckigen, interessierten Fragen. Ohne die beständige Unterstüt-
zung meiner Familie wäre die Arbeit schließlich zweifellos gar nicht ge-
schrieben worden – ganz besonderer Dank meinen Eltern und Arndt. 

 
Hamburg, im Dezember 2010    Christine Schmehl 
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Führen Konflikte zu Gericht, so wird davon im Idealfall deren einheitliche 
und eindeutige Lösung erwartet. Dies macht einen wesentlichen Aspekt 
des Sinns und Zwecks der Justiz und damit auch ihrer staatlichen Gewähr-
leistung aus. Werden aber aus Anlass derselben oder beinahe derselben 
Frage mehrere Gerichtsverfahren angestrengt, die „parallel“ sind in dem 
Sinne, dass ihre voraussichtlichen Ergebnisse rechtlich oder tatsächlich 
miteinander kollidieren könnten, so stehen auch mehrere Entscheidungen 
durch die verschiedenen Gerichte und damit die Möglichkeit inhaltlich un-
terschiedlicher, aber dennoch jeweils Verbindlichkeit für sich beanspru-
chender Entscheidungen in Aussicht. Insbesondere um inhaltliche Wider-
sprüche verbindlicher Entscheidungen zu verhindern oder aufzulösen, aber 
auch um den prozessualen Aufwand für alle Beteiligten und für das staatli-
che Gerichtswesen möglichst gering zu halten, hat das Zivilverfahrensrecht 
in Anbetracht dessen eine Reihe von Mitteln entwickelt, mit denen Paral-
lelverfahren aufeinander abgestimmt werden sollen. Die Zivilprozessord-
nung (ZPO) und die Europäische Verordnung über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) enthalten ein vielfältig differenzie-
rendes Instrumentarium der Verfahrenskoordination, das sowohl den Ver-
fahrensparteien als auch den Zivilgerichten verschiedene Möglichkeiten 
anbietet, mit parallelen Zivilverfahren umzugehen. Zwei zunächst schlicht 
erscheinende Grundregeln und die Rechtsinstitute der Rechtshängigkeit 
und der Rechtskraft bilden die Ausgangspunkte: So wird mittels der Rege-
lungen über die Rechtshängigkeit festgelegt, welches von mehreren, zeit-
gleich laufenden Zivilverfahren vorrangig durchzuführen ist – nämlich das 
zuerst eingeleitete. Derjenige Prozess, der zurückstehen muss, wird zu-
nächst nicht fortgeführt und ist für die Dauer des anderen blockiert. Liegt 
eine Gerichtsentscheidung vor, so bewirkt deren Rechtskraft, dass eine er-
neute Verhandlung derselben Streitsache nicht mehr möglich ist.  

Vor diesem Hintergrund besteht besonders im grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehr innerhalb der Europäischen Union1 ein großer Anreiz, der 

                                                 
1 Im Folgenden wird von der Rechtslage nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages 

zum 1.12.2009 ausgegangen. Deshalb wird infolge der in Art. 1 UAbs. 3 S. 3 EUV i.d.F. 
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Gegenpartei bei der Klageerhebung zuvorzukommen und dadurch das 
möglicherweise streitentscheidende Forum selbst zu bestimmen. Rechtli-
che und tatsächliche Unterschiede der Gerichtssysteme der EU-Mitglied-
staaten tragen dazu bei, dass ein „Forum Shopping“ betrieben wird, ein 
Kläger das von ihm angerufene Gericht also aus taktischen Erwägungen 
unter allen Gerichten bevorzugt, deren Zuständigkeit denkbar ist. Die Zu-
ständigkeitsordnung der EuGVVO ist auf Wahlmöglichkeiten unter mehre-
ren Gerichten regelrecht angelegt, auch eine derartige Auswahlerwägung 
ist durchaus legitim. Problematisch wird die Bewertung jedoch, wenn da-
bei die Rechtshängigkeitsregeln, die eigentlich zur Vermeidung der uner-
wünschten Effekte angefallener Parallelverfahren gedacht sind, zur Blo-
ckade eines erwarteten Parallelverfahrens eingesetzt und somit „umge-
nutzt“ werden. Dies kennzeichnet die Fälle der so genannten Torpedokla-
gen.  

Diese Prozesstaktik, die zunächst vor allem in Patentsachen auffiel, 
wird im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr seit einigen Jahren beobach-
tet und auch als „missbräuchliches Forum Shopping“2 bezeichnet. Sie 
funktioniert in der „klassischen“ Konstellation wie folgt: Rechnet eine Per-
son damit, beispielsweise auf Unterlassung einer Patentrechtsverletzung 
oder auf die Zahlung von Schadensersatz verklagt zu werden und will sie 
daher für möglichst lange Zeit verhindern, dass in der Sache – hier: über 
die Verletzung eines Patents – gerichtlich entschieden wird, so wird sie 
dem Gegner beispielsweise mit einer negativen Feststellungsklage zuvor-
kommen, um die Rechtshängigkeitssperre des Art. 27 EuGVVO auszulö-
sen3. Eine zeitlich nachfolgend erhobene Leistungsklage mit umgekehrten 
Parteirollen wird auf diese Weise gewissermaßen torpediert4, effektiver 
Rechtsschutz des Klägers im Zweitverfahren möglicherweise über Jahre 
hinweg verhindert. Die „Torpedo“-Taktik besteht also vor allem in einer 
geschickten Nutzung der europäischen Rechtshängigkeitsregeln. 

                                                 
von Lissabon getroffenen Rechtsnachfolgeregelung regelmäßig nur noch von der Europä-
ischen Union gesprochen werden und nicht mehr von der Europäischen Gemeinschaft so-
fern es nicht gezielt um eine abweichende frühere Rechtslage geht.  

2 So z.B. McGuire, Forum Shopping und Verweisung, ZfRV 2005, 83 (85). Juenger, 
Forum non Conveniens – Who needs it?, FS Schütze, 1999, S. 317 (332) spricht ebenfalls 
von „abusive forum shopping.“ 

3 S. nur: Tilmann/v. Falck, EU-Patentrechtsharmonisierung II: Forum-Shopping und 
Torpedo, GRUR 2000, 579 (584). 

4 Vgl. Kropholler, EuZPR8, 2005, Art. 27, Rn. 10 ff; Simons, Grenzüberschreitende 
„Torpedoklagen“, EuLF 2003, 289 (290). 
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Die beschriebene Wertungsschwierigkeit ist Ausgangspunkt der Frage, die 
den Anstoß für die vorliegende Arbeit gegeben hat: Können und sollen 
„Torpedoklagen“ – wie in der Literatur wiederholt angeregt – verhindert 
werden oder sind sie zwar unangenehm, aber dennoch als legale und legiti-
me Erscheinung des Systems des Europäischen Zivilverfahrensrechts hin-
zunehmen? Diese Frage lässt sich nicht isoliert anhand der Betrachtung nur 
eines eng gefassten Kreises spezieller Rechtsgrundlagen, insbesondere des 
Prioritätsgrundsatzes der Rechtshängigkeit und einer allgemeinen Beru-
fung auf den Gedanken der Missbräuchlichkeit, beantworten. Vielmehr 
hängt die Lösung zum einen wesentlich auch davon ab, welche alternativen 
Lösungsmechanismen das Zivilverfahrensrecht für die Situation eröffnet 
und wie sich die Beurteilung der „Torpedo“-Problematik somit im Gefüge 
der in den Regelungen über Parallelverfahrenskoordination zum Ausdruck 
kommenden Rechtsgedanken und Wertungen darbietet. Zum anderen ist es 
darüber hinaus von erheblichem Belang, inwieweit auch eine Klage, die 
womöglich als „Torpedoklage“ betrachtet wird, am Anspruch auf Justizge-
währ teilhat und welche Folgen damit verbunden sind. Erforderlich ist ein 
Brückenschlag zwischen der zivilprozessualen Thematik und den einschlä-
gigen Grundrechten; dazu müssen vor allem Inhalt und Grenzen des Justiz-
gewährungsanspruchs in Bezug auf seine Relevanz für die Verfahrenskoor-
dination durch das Institut der Rechtshängigkeit näher bestimmt und in die 
Untersuchung einbezogen werden.  

Der Ausgangsfrage soll aus diesen Gründen wie folgt nachgegangen 
werden:  

Da die Regelungen über die Verfahrenskoordination die Basis für die 
„Torpedoproblematik“ bilden, beinhalten sie möglicherweise auch den 
Schlüssel zu deren Lösung. Daher lohnt es, das System, welches das natio-
nale Zivilprozessrecht (hier soll die deutsche ZPO exemplarisch maßgeb-
lich sein) und die EuGVVO für grenzüberschreitende Verfahren gemein-
sam bilden, zunächst genauer zu betrachten. Wird das Zweitverfahren ge-
mäß der Rechtshängigkeitsvorschriften ausgesetzt, so hat dies aber auch 
grundrechtliche Auswirkungen. Insbesondere berührt dies den Justizge-
währungsanspruch, vor allem, wenn das Erstverfahren eine überlange Ver-
fahrensdauer aufweist. Zu untersuchen ist deshalb, welche Vorgaben für 
eine solche Verfahrenskoordination aus dem Grundrecht auf Justizgewähr 
folgen. Unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse ist anschlie-
ßend der Frage nachzugehen, wie mit „Torpedoklagen“ umzugehen ist. 
Ziel der Untersuchung ist es, unter Berücksichtigung der in Rechtspre-
chung und Literatur geleisteten Vorarbeiten das Phänomen so genannter 
Torpedoklagen zu erfassen, sie insbesondere ins Verhältnis zum System 
der prozessualen Rechte der Prozessparteien zu setzen und – auf den ge-
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wonnenen Erkenntnissen aufbauend – eine Antwort auf die Frage nach ei-
nem angemessenen Umgang mit derartigen Klagen zu geben. Sinnvoll er-
scheint dabei eine Einschränkung der Untersuchung auf die Vorschriften 
der EuGVVO, welche das EuGVÜ in seinem Geltungsbereich mittlerweile 
vollständig abgelöst hat5. Gleichwohl kann und muss wegen der Inhalts-
gleichheit auf die zur Vorgängervorschrift Art. 21 EuGVÜ vorhandene Li-
teratur und Rechtsprechung zurückgegriffen werden. 

In der Reihenfolge der Arbeit werden daher, im Anschluss an diese Ein-
führung, zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen für Verfahrenskon-
kurrenzen erörtert (Erster Teil). Aufgezeigt werden die Möglichkeiten, wie 
parallele Zivilverfahren koordiniert werden können. Dabei erfolgt zuerst 
eine Betrachtung der Verfahrenskoordination nach deutschem Zivilpro-
zessrecht (§ 2) und sodann nach der EuGVVO (§ 3). In grenzüberschrei-
tenden Zivilsachen ergänzen das nationale und das europäische Recht ein-
ander und bilden so gemeinsam ein Gesamtsystem der Verfahrenskoordi-
nation. 

Die Mechanismen zur Koordination von Parallelverfahren werden nach 
ihrer jeweiligen Wirkungsweise unterteilt. Im Einzelnen können drei Grup-
pen unterschieden werden: Koordination durch Vorrangregelung, Koordi-
nation durch Konzentration sowie Koordination durch Vermeidung. Dieses 
Ordnungskonzept ermöglicht es, einerseits die Zusammenhänge der einzel-
nen Rechtsinstitute innerhalb des Gesamtsystems der Verfahrenskoordina-
tion zu verdeutlichen, sie andererseits aber auch anhand ihrer Wirkung 
voneinander abzugrenzen.  

Aufbauend auf die Darstellung der Grundlagen der Parallelverfahrens-
koordination sollen die „Torpedoklagen“ sodann ins Verhältnis zum Sys-
tem prozessualer Rechte gesetzt werden. Der zweite Teil der Dissertation 
ist dementsprechend dem Justizgewährungsanspruch im Zivilverfahren und 
der Einwirkung von „Torpedos“ auf diesen gewidmet.  

Zunächst sollen hierbei die Prozesstaktik näher beschrieben und mögli-
che Motivationen des Klägers ermittelt werden (§ 4). Im Mittelpunkt steht 
aber, zu erforschen, ob „Torpedoklagen“ im Zusammenspiel mit Art. 27 
EuGVVO zur Beschränkung eines Justizgewährungsanspruchs führen kön-
nen. Eine entsprechende Untersuchung erfordert zuerst eine Verortung die-
ses Anspruchs im geltenden Recht, wobei sowohl nationale Rechtsordnun-
                                                 

5 Vgl. Art. 68 EuGVVO sowie die Erwägungsgründe Nrn. 21 und 22 zur EuGVVO. 
Gemäß Art. 2 Abs. 2 lit. a des Abkommen zwischen der EG und Dänemark vom 
19.10.2005 [ABl. 2005, L 299/61], welches am 1.7.2007 in Kraft getreten ist, findet 
Art. 1 Abs. 3 EuGVVO, der den territorialen Anwendungsbereich der Verordnung auf al-
le Mitgliedstaaten der EG mit Ausnahme Dänemarks einschränkte, keine Anwendung 
mehr. Damit gilt die EuGVVO nunmehr auch in Dänemark und folglich in sämtlichen 
Mitgliedstaaten der EG. S. allgemein dazu: Stadler in: Musielak, ZPO7, 2009, Vorbemer-
kung zur EuGVVO, Rn. 4.  
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gen als auch das diese beeinflussende Völkerrecht sowie das Recht der Eu-
ropäischen Union heranzuziehen sind. Bezogen auf die unterschiedlichen 
Rechtsquellen eines Justizgewährungsanspruchs sollen sogleich dessen je-
weiliger Inhalt und Grenzen sowie die Berechtigten und Verpflichteten 
ermittelt werden. Besonderes Augenmerk ist auf die relevanten Vorgaben 
in Bezug auf die vorläufige Blockade durch die Sperrwirkung der Rechts-
hängigkeit und die Vorgaben in Bezug auf die Verfahrensdauer zu richten 
(§ 5).  

Anschließend sind im Dritten Teil der Dissertation Vorschläge für einen 
angemessenen prozessualen Umgang mit „Torpedoklagen“ zu erarbeiten 
(§ 6). Dafür ist zu überprüfen, ob eine Beschränkung des Justizgewäh-
rungsanspruchs in Bezug auf „Torpedoklagen“ anzunehmen ist und worin 
diese gegebenenfalls besteht. Weil die Prozesstaktik für die Gerichte nicht 
anhand äußerer Merkmale leicht zu erkennen und von „normalen“ Klageer-
hebungen abzugrenzen ist, wird nach Wegen gesucht, eine konsistente 
Handhabbarkeit zu erleichtern oder erst zu ermöglichen. Als mögliche 
stichhaltige Kriterien hierfür können die Zeitdauer des Erstverfahrens und 
die gerichtliche Zuständigkeit ausgemacht werden. Dementsprechend sind 
zwei Konstellationen zu unterscheiden, die getrennt voneinander unter-
sucht werden, aber durchaus miteinander kombinierbar sind. Die erste 
Fallgruppe erfasst solche Parallelverfahren, bei denen beide angerufenen 
Gerichte zuständig sind, das zuerst angerufene Gericht jedoch sehr viel 
Zeit benötigt oder voraussichtlich benötigen wird, um eine Entscheidung 
zu treffen. Die zweite Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
Erstgericht – unabhängig von dem Gesichtspunkt der Verfahrensdauer – 
für eine Sachentscheidung im Ergebnis nicht zuständig ist, ihm aber zu-
nächst unbenommen bleibt, hierüber ein Prozessurteil zu fällen. Die Kon-
sequenzen für das Erst- und das Zweitverfahren werden für beide Fallgrup-
pen getrennt erörtert. Auf diese Weise sollen sowohl für die mitgliedstaat-
lichen Gerichte als auch für die Prozessparteien – und dabei in erster Linie 
den „Torpedobeklagten“ – die Möglichkeiten entwickelt werden, angemes-
sen und rechtssicher mit der Situation umzugehen. Vorrangig wird auf die 
derzeit geltende Rechtslage abgestellt, aber auch Vorschläge zum Umgang 
mit „Torpedoklagen“ de lege ferenda werden Berücksichtigung finden. Ei-
ne Zusammenfassung der Ergebnisse steht am Ende jedes Abschnitts, und 
ein übergreifendes Fazit der Untersuchung (§ 7) schließt die Arbeit insge-
samt ab. 





 

 

Erster Teil 

Parallelverfahrenskoordination 

Eine „Torpedoklage“ zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass weitere 
Gerichtsverfahren in ihrer Durchführung zumindest vorläufig gehemmt 
und damit gewissermaßen „torpediert“ werden. Die dilatorische Wirkung 
ist Wesensmerkmal dieser Prozesstaktik und entsteht im Zusammenspiel 
mit der Rechtsfolgenanordnung des Art. 27 EuGVVO, der regelt, wie mit 
bestimmten Verfahrenskonkurrenzen auf grenzüberschreitender, europäi-
scher Ebene umzugehen ist. Um das Phänomen der „Torpedoklagen“ in-
haltlich erfassen zu können, ist es daher unerlässlich, sich zunächst mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, denen Verfahrenskollisionen unterliegen, 
auseinanderzusetzen.  

Die Bezeichnung „Parallelverfahren“ lässt sich zwar in ganz unter-
schiedlichen Zusammenhängen verwenden – besagt sie doch grundsätzlich 
nur, dass das derart charakterisierte Verfahren mit einem anderen in be-
stimmter Art und Weise übereinstimmt. Dennoch werden darunter häufig 
solche gerichtlichen Verfahren verstanden, deren verbindliche Entschei-
dungen potentiell kollidieren könnten, indem sie – rechtlich oder tatsäch-
lich – nicht miteinander zu vereinbaren wären1. In diesem Sinne wird der 
Terminus auch in Abs. 15 der Erwägungsgründe zur EuGVVO gebraucht. 
Demnach „müssen Parallelverfahren so weit wie möglich vermieden wer-
den, damit nicht in zwei Mitgliedstaaten miteinander unvereinbare Ent-
scheidungen ergehen.“ Das wirft die Frage auf, in welcher Hinsicht zwei 
Gerichtsprozesse einander entsprechen müssen, damit sie als Parallelver-
fahren in diesem Sinne anzusehen sind. Zu überlegen ist, ob die Prozesse 
dazu sowohl zeitgleich als auch zwischen denselben Parteien stattfinden 

                                                 
1 S. z.B. BGH, Urt. v. 11.12.1986 (IX ZR 165/85), NJW-RR 1987, 683 ff.; BGH, Urt. 

v. 22.1.1987 (I ZR 230/85), NJW 1987, 2680 (2681); BGH, Urt. v. 17.5.2001 (IX ZR 
256/99), NJW 2001, 3713 (3713); Nelle, Anspruch, Titel und Vollstreckung, 2000, 
S. 502. Diese Verfahren werden daneben auch als Doppelprozesse oder konkurrierende 
Verfahren bezeichnet. Zur Uneinheitlichkeit der Terminologie vgl. Hau, Positive Kompe-
tenzkonflikte, 1995, S. 1/2, insbesondere Fn. 3 sowie Otte, Umfassende Streitentschei-
dung, 1998, S. 9 (Fn. 39). 
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und sich darüber hinaus um „dieselbe Streitsache“ drehen müssen2. Dieser 
Ansatz ist jedoch schon deshalb nicht überzeugend, weil es für eine mögli-
che Entscheidungskollision nicht darauf ankommt, ob die zur Entschei-
dung führenden Verfahren zumindest teilweise zeitgleich stattgefunden 
haben. Eine solche ist vielmehr auch dann möglich, wenn ein zeitlicher 
Abstand zwischen den Prozessen liegt3. Die ausschließliche Betrachtung 
zeitgleich eingeleiteter Gerichtsverfahren verengt hingegen das Blickfeld 
von vornherein auf die Koordination von Parallelverfahren mit Hilfe des 
Instituts der Rechtshängigkeit oder funktionsäquivalenter Regelungen und 
erfasst davon abweichende Entwürfe nicht. Ebenso wenig sinnvoll ist eine 
Einschränkung im Hinblick auf die handelnden Personen durch die Vor-
aussetzung der Parteiidentität4. Denn die Urteilswirkungen können sich aus 
verschiedenen Gründen auch auf Dritte, die weder Kläger noch Beklagter 
sind, erstrecken, weshalb Urteilskollisionen nicht nur bei (teil-)identischen 
Prozessparteien eintreten können. Für die Klassifizierung als Parallelver-
fahren ist daher in personeller Hinsicht lediglich zu verlangen, dass der 
betreffende Prozess zwischen Verfahrensparteien geführt wird, für die ein 
anderer Rechtsstreit jeweils verbindlich entschieden wurde oder entschie-
den werden könnte. 

Erforderlich für die Annahme von Parallelverfahren ist aber, dass beide 
Prozesse auf demselben Interessenkonflikt beruhen und sich in ihren Tat-
sachengrundlagen wesentlich überschneiden5. Dies ist nicht gleichzusetzen 
mit einer Identität der Streitgegenstände im Sinne des Begriffs, wie er z.B. 
aus dem deutschen Zivilverfahrensrecht6 bekannt ist. Da das die Untersu-
chung veranlassende Problem der Kollision von Prozessen auch dann auf-
treten kann, wenn zwar keine Streitgegenstandsidentität besteht, die Ver-
fahren aber trotzdem in rechtlichem oder tatsächlichem Zusammenhang 
miteinander stehen7, würde eine Beschränkung des Untersuchungsgegen-

                                                 
2 McGuire, Verfahrenskoordination, 2004, S. 20. In diesem Sinne auch: Otte, Umfas-

sende Streitentscheidung, 1998, S. 217; Nelle, Anspruch, Titel und Vollstreckung, 2000, 
S. 502; Otto, Subjektive Grenzen der Rechtshängigkeitssperre, 2007, S. 20/21. 

3 H. Koch, Rezension von Hau: Positive Kompetenzkonflikte, ZZP 111 (1998), 236 
(236) geht ebenfalls von einem solche Fälle einschließenden Verständnis von Parallelver-
fahren aus.  

4 So aber: McGuire, Verfahrenskoordination, 2004, S. 20; Hau, Positive Kompetenz-
konflikte, 1996, S. 6, S. 7. 

5 Hau, Positive Kompetenzkonflikte, 1996, S. 6 spricht von einer „streitigen Angele-
genheit.“ 

6 Darauf stellt z.B. E. Mittenzwei, Verhinderung von Verfahrenskollisionen, 2006, 
S. 15, S. 102, ab. Auch die von McGuire, Verfahrenskoordination, 2004, S. 20, verwand-
te Bezeichnung der „Streitsache“ erscheint zu sehr an diesem Rechtsbegriff orientiert.  

7 Ebenso Hau, Positive Kompetenzkonflikte, 1996, S. 6. 
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stands anhand bestimmter nationaler Rechtsinstitute einen Teil der Prob-
lematik ausblenden.  

Parallelverfahren in dem hier zu untersuchenden Kontext sind somit Ge-
richtsverfahren, deren Entscheidungen miteinander kollidieren könnten. 
Eine Entscheidungskollision ist denkbar, wenn die Prozesse auf demselben 
Interessenkonflikt basieren, sich in ihren Tatsachengrundlagen wesentlich 
überschneiden und Beteiligte des einen Verfahrens eine etwaige Entschei-
dung in dem anderen Prozess für und gegen sich gelten lassen müssen. 

Vor die Frage, wie sie mit derart konkurrierenden Prozessen umgehen 
sollen, sehen sich mutmaßlich alle Rechtsordnungen gestellt. Sowohl be-
züglich der Grundentscheidung, ob derartige Doppelverfahren ausge-
schlossen sein sollen oder nicht, als auch in der rechtlichen Ausgestaltung 
existieren unterschiedliche Konzepte. Da es sich bei der „Torpedoklage“ 
im Wesentlichen um ein Phänomen des grenzüberschreitenden Rechtsver-
kehrs handelt, sollen hier die Regelungsmodelle der EuGVVO zur Verfah-
renskoordination untersucht werden. Die Betrachtung wäre jedoch unvoll-
ständig ohne eine Berücksichtigung des betreffenden nationalen Verfah-
rensrechts der Mitgliedstaaten. Einige denkbare Instrumente zur Koordina-
tion von Parallelverfahren finden sich aufgrund der nur teilweisen Verein-
heitlichung in diesem Rechtsbereich lediglich auf der nationalen Ebene 
und werden nicht von anders lautenden Regelungen der bei grenzüber-
schreitenden Verfahren vorrangigen EuGVVO in ihrer Anwendung ver-
drängt. Das System der Verfahrenskoordination im europäischen Rechts-
verkehr zeichnet sich, wie viele andere Rechtsbereiche, durch eine Ver-
zahnung der nationalen mit der europäischen Rechtsebene aus. Daher er-
folgt zunächst eine Darstellung der Verfahrenskoordination nach deut-
schem, autonomem Zivilprozessrecht exemplarisch für mitgliedstaatliches 
Recht (§ 2). Dem schließt sich eine Betrachtung der Koordination nach der 
EuGVVO an (§ 3). Dabei sind auch die Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der beiden Rechtsordnungen einzubeziehen. Die Analyse beschränkt 
sich auf Erkenntnisverfahren, die der ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit un-
terliegen, explizit von der Untersuchung ausgenommen sind außerge-
richtliche Schiedsverfahren, Verfahren im Rahmen der freiwillligen Ge-
richtsbarkeit sowie Insolvenzverfahren. Auch familienrechtliche Beson-
derheiten finden keine Berücksichtigung8. Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes werden zwar nicht gänzlich ausgeklammert, jedoch allen-
falls am Rande der Untersuchung eine Rolle spielen9. 

                                                 
8 S. dazu z.B. Heiderhoff, Berücksichtigung ausländischer Rechtshängigkeit, 1998.  
9 Ebenso: Hau, Positive Kompetenzkonflikte, 1996, S. 12/13. Die Geeignetheit des 

einstweiligen Rechtsschutzes als „Verteidigungswaffe“ gegen „Torpedoklagen“ überprüft 
Carl, Torpedoklage, 2007, v.a. S. 209–395. 



 

 

§ 2 Parallelverfahrenskoordination nach der ZPO 

Im autonomen deutschen Recht kommt in mehrerlei Hinsicht die gesetzge-
berische Entscheidung zum Ausdruck, Parallelverfahren grundsätzlich 
nicht zu dulden. Als Hauptbeweggründe lassen sich das Ziel der Vermei-
dung widersprechender Urteile sowie das Anstreben von Prozesswirt-
schaftlichkeit und Rechtssicherheit ausmachen.  

Der Ausschluss von Doppelverfahren vollzieht sich dabei auf mehreren 
Ebenen: Zeitgleich stattfindende Gerichtsverfahren werden durch den 
Einwand entgegenstehender Rechtshängigkeit verhindert; der Gegenstand 
eines abgeschlossenen Verfahrens ist durch das Institut der Rechtskraft der 
erneuten gerichtlichen Verhandlung entzogen1.  

Unter bestimmten Bedingungen kann auch eine Verfahrensaussetzung 
denkbar sein. Des Weiteren erfolgt eine Verfahrenskoordination über das 
Rechtsschutzbedürfnis, ferner über Möglichkeiten der Verfahrenskonzen-
tration, nämlich objektive und subjektive Klagehäufung, Widerklage, 
Hauptintervention sowie Streitverkündung2. Darüber hinaus können auch 
durch das Rechtsinstitut der Aufrechnung und durch die Zuständigkeits-
ordnung parallele Zivilprozesse vermieden werden, insbesondere indem 
diese die Anreize zu deren Einleitung verringern. 

A. Koordination durch Vorrangregelung 
A. Koordination durch Vorrangregelung 

Unter dem Oberbegriff der „Koordination durch Vorrangregelung“ werden 
im Folgenden diejenigen Rechtsinstitute des deutschen Zivilprozessrechts 
zusammengefasst, denen gemein ist, dass sie zwischen mehreren Parallel-
verfahren anhand bestimmter Kriterien eine Auswahl treffen und anordnen, 
welchem Verfahren der Vorrang gebührt. Die Rechtskraft regelt dies für 
bereits abgeschlossene Verfahren3, die Rechtshängigkeit und die Verfah-
rensaussetzung für noch laufende4. Anhand des Rechtschutzbedürfnisses 
                                                 

1 Vgl. I. Mittenzwei, Aussetzung des Prozesses, 1971, S. 66; Gaul, Negative Rechts-
kraftwirkung, FS Weber, 1975, S. 155 (166); Gaul, Die Entwicklung der Rechtskraftlehre 
seit Savigny und der heutige Stand, FS Flume, Bd. I, 1978, S. 443 (513); Heil, Bindung, 
1983, S. 58; Bäumer, Ausländische Rechtshängigkeit, 1999, S. 2; Homfeldt, Beachtung 
der Rechtskraft von Amts wegen, 2001, S. 46; McGuire, Verfahrenskoordination, 2004, 
S. 25, S. 29; Nieroba, Europäische Rechtshängigkeit, 2006, S. 234; Adolphsen, Zivilpro-
zessrecht in Patentsachen2, 2009, Rn. 696, 699/700, 743. 

2 Hinsichtlich Widerklage und Streitverkündung: McGuire, Verfahrenskoordination, 
2004, S. 25. 

3 Vgl. Otto, Subjektive Grenzen der Rechtshängigkeitssperre, 2007, S. 25, der aller-
dings ein engeres Verständnis von Parallelverfahren hat (s. S. 25/26).  

4 Ähnlich Otto, Subjektive Grenzen der Rechtshängigkeitssperre, 2007, S. 21, 23. 
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kann ebenfalls bestimmt werden, welches von zwei bislang nicht abge-
schlossenen Verfahren durchgeführt werden soll. Mit Abwehrmaßnahmen 
wird der Versuch unternommen, parallele Zivilverfahren auf allen zeitli-
chen Ebenen zu verhindern. 

I. Rechtskraft 

Die deutsche Zivilprozessordnung (ZPO) unterscheidet zwischen formeller 
und materieller Rechtskraft5.  

1. Formelle Rechtskraft 

Formelle6 Rechtskraft ist im Sinne von Unangreifbarkeit einer Entschei-
dung zu verstehen7 – sie führt zu einer Unabänderlichkeit durch höhere 
Instanzen8. Ein Urteil9 ist dann formell rechtskräftig, wenn keine Verfah-
renspartei mehr ein ordentliches Rechtsmittel dagegen einlegen kann (vgl. 
§ 705 ZPO und § 19 Abs. 1 EGZPO). Es wird somit unanfechtbar10 und ist 
dadurch in seinem Bestand geschützt11.  

Im Prinzip verfügen alle zivilprozessualen Gerichtsentscheidungen über 
eine Anlage zur formellen Rechtskraft12. Der Zeitpunkt ihres Eintritts hängt 
jedoch gemäß § 705 ZPO maßgeblich davon ab, ob gegen die jeweilige 
Entscheidung ein Rechtsmittel stattfindet oder nicht13. Ist ein solches schon 
nicht statthaft, wie z.B. bei Revisionsurteilen, dann tritt die formelle 

                                                 
5 Vgl. nur die jeweilige amtliche Überschrift von § 322 ZPO und § 705 ZPO. 
6 Daneben ist der Begriff der „äußeren Rechtskraft“ gebräuchlich, s. z.B. Hartmann 

in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO68, 2010, § 705, Rn. 1; Stöber in: Zöl-
ler, ZPO28, 2010, § 705, Rn. 1; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht17, 2010, 
§ 149, Rn. 1. 

7 Schilken, Zivilprozessrecht5, 2006, Rn. 35; Hüßtege in: Thomas/Putzo, ZPO30, 2009, 
§ 705, Rn. 1a. 

8 RG, Urt. v. 19.11.1903 (VI 315/03), RGZ 56, 31 (34); BGH, Urt. v. 12.5.1992 (VI 
ZR 118/91), NJW 1992, 2296 (2296); Stöber in: Zöller, ZPO28, 2010, § 705, Rn. 1,3; Ro-
senberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht17, 2010, § 149, Rn. 1. 

9 Auf andere gerichtliche Entscheidungen ist die Vorschrift des § 705 ZPO analog an-
wendbar, vgl. Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht17, 2010, § 150, Rn. 3. 

10 S. nur: RG, Urt. v. 19.11.1903 (VI 315/03), RGZ 56, 31 (34); Grunsky, Grundlagen 
des Verfahrensrechts2, 1974, S. 485 (§ 47 II 1); Schilken, Zivilprozessrecht5, 2006, 
Rn. 35; Leipold in: Stein/Jonas, ZPO22, Bd. 4, 2008, § 322, Rn. 1; Hüßtege in: Tho-
mas/Putzo, ZPO30, 2009, § 705, Rn. 2; Stöber in: Zöller, ZPO28, 2010, § 705, Rn. 3. 

11 Schilken, Zivilprozessrecht5, 2006, Rn. 35; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilpro-
zessrecht17, 2010, § 149, Rn. 1. 

12 Schilken, Zivilprozessrecht5, 2006, Rn. 35. Differenzierend: Leipold in Stein/Jonas, 
ZPO22, Bd. 4, 2008, § 322, Rn. 3; Hüßtege in: Thomas/Putzo, ZPO30, 2009, § 705, 
Rn. 1a; Stöber in: Zöller, ZPO28, 2010, § 705, Rn. 1. 

13 Vgl. Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht17, 2010, § 150, Rn. 2. 


